
Änderung Gebührenordnung und Gebührentarif der IHK Region 
Stuttgart 

 

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart hat am 
11.12.2025 gemäß §§ 3 Abs. 6, Abs. 7, 4 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes zur vorläufigen 
Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18.12.1956 
(BGBl. I, S. 920 ff.) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 701-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern vom 07.08.2021 (BGBl. I S. 3306) und gemäß § 4 Abs. 
2 lit. b) der am 27.05.2022 beschlossenen und am 01.10.2022 in Kraft getretenen 
Satzung der IHK Region Stuttgart, folgende Neufassung von Gebührenordnung und 
Gebührentarif der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart beschlossen: 

 

Artikel 1 

Die Gebührenordnung sowie der Gebührentarif werden wie folgt neu gefasst: 

 

Gebührenordnung der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart hat am 

11.12.2025 gemäß § 3 Abs. 6 und 7 und § 4 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes zur vorläufigen 

Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18.12.1956 

(BGBl. I, S. 920 ff), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung 

des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern 

vom 07.08.2021 (BGBl. I S. 3306) und gemäß § 4 Abs. 2 lit. b) der am 27.05.2022 

beschlossenen und am 01.10.2022 in Kraft getretenen Satzung der IHK Region Stuttgart, 

folgende Gebührenordnung und folgenden Gebührentarif beschlossen: 

 

§ 1 Gebühren, Auslagen, Vorschüsse 

(1) Für die Inanspruchnahme besonderer Anlagen und Einrichtungen oder für besondere 

Tätigkeiten erhebt die IHK, soweit nicht besondere gesetzliche Bestimmungen bestehen, 

Gebühren nach dem Gebührentarif; der Gebührentarif ist Bestandteil der 

Gebührenordnung. 

(2) Die IHK kann von demjenigen, der eine besondere öffentlich- 

rechtliche Verwaltungstätigkeit (Amtshandlung der IHK) in Anspruch nimmt – unabhängig 

davon, ob dafür eine Gebühr im Gebührentarif vorgesehen ist – Auslagen ersetzt 

verlangen, die den üblicherweise von der IHK zu tragenden Aufwand überschreiten. 



(3) Für Gebühren und Auslagen kann die IHK einen angemessenen Vorschuss verlangen. 

§ 2 Bemessung der Gebühren 

(1) Gebühren sind als feste Sätze oder Rahmensätze zu bestimmen. 

(2) Sind für eine Tätigkeit Rahmensätze bestimmt, so ist die Gebühr nach 

Verwaltungsaufwand und wirtschaftlichem Wert für den Gebührenschuldner zu bemessen. 

(3) In besonderen Fällen, insbesondere wenn die beantragte Tätigkeit vom 

Gebührenschuldner nicht voll in Anspruch genommen wird, kann die Gebühr ermäßigt 

werden, wenn dies der Billigkeit oder dem öffentlichen Interesse entspricht. 

§ 3 Kostenschuldner 

(1) Kostenschuldner sind Gebührenschuldner und Auslagenschuldner gleichermaßen. 

Gebührenschuldner ist, wer besondere Anlagen und Einrichtungen der IHK benutzt oder 

gebührenpflichtige Tätigkeiten beantragt hat. Auslagenschuldner ist, wer besondere 

Verwaltungstätigkeiten in Anspruch nimmt. 

(2) Schulden mehrere Schuldner eine Gebühr gemeinsam, so kann die IHK jeden 

Schuldner für den gesamten Betrag in Anspruch nehmen. 

(3) Dem Kostenschuldner ist gleichgestellt, wer sich gegenüber der IHK verpflichtet, die 

Gebühr zu zahlen. 

(4) Für Auslagen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 4 Entstehung des Anspruchs 

(1) Der Anspruch auf Gebühren entsteht bei antragsgebundenen Tätigkeiten mit Eingang 

des Antrags, sonst mit der Benutzung der Anlage oder Einrichtung oder der Durchführung 

der Tätigkeit. 

(2) Der Anspruch auf Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu 

erstattenden Betrages.  

(3) Gebühren und Auslagen sind innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist zu entrichten. 

§ 5 Fälligkeit 

Gebühren und Auslagen werden mit ihrer Bekanntgabe an den Kostenschuldner fällig. 

§ 6 Mahnung und Beitreibung 

(1) Gebühren und Auslagen, die nicht innerhalb der festgesetzten Frist entrichtet worden 

sind, sind mit einer neuen Zahlungsfrist anzumahnen. 

(2) In der Mahnung ist der Kostenschuldner auf die Folgen der Nichtzahlung innerhalb der 

neuen Frist hinzuweisen. 



(3) Für die Beitreibung von Gebühren und Auslagen gelten die Vorschriften der 

Beitragsordnung entsprechend. 

§ 7 Stundung, Erlass, Niederschlagung 

(1) Gebühren und Auslagen können auf Antrag gestundet werden, wenn ihre Zahlung mit 

erheblichen Härten für den Gebührenpflichtigen verbunden ist und der Gebührenanspruch 

durch die Stundung nicht gefährdet wird. 

(2) Gebühren und Auslagen können auf Antrag im Falle einer unbilligen Härte ganz oder 

teilweise erlassen werden. Im Interesse einer gleichmäßigen Behandlung aller IHK-

Zugehörigen ist an den Begriff der unbilligen Härte ein strenger Maßstab anzulegen. 

(3) Gebühren und Auslagen können niedergeschlagen werden, wenn  

ihre Beitreibung keinen Erfolg verspricht oder wenn Aufwand und Kosten der Beitreibung 

in einem Missverhältnis zur Kostenschuld stehen. 

(4) Von der Erhebung kann in entsprechender Anwendung von  

§ 156 II AO abgesehen werden, wenn bereits vorher feststeht, dass die Beitreibung keinen 

Erfolg haben wird oder die Kosten der Festsetzung und der Betreibung in einem 

Missverhältnis zur Höhe der Gebühren und Auslagen stehen. 

§ 8 Verjährung 

Für die Verjährung der Gebühren und Auslagen gelten die Vorschriften der 

Abgabenordnung über die Steuern von Einkommen und Vermögen entsprechend. 

§ 9 Rechtsbehelfe 

(1) Gegen den Gebühren- und Auslagenbescheid kann innerhalb von  

einem Monat nach Bekanntgabe ein Widerspruch bei der IHK eingelegt werden. Über den 

Widerspruch entscheidet die IHK. 

(2) Gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid kann innerhalb  

eines Monats nach Zugang vor dem zuständigen Verwaltungsgericht Klage erhoben 

werden. Die Klage ist gegen die IHK zu richten. 

(3) Rechtsbehelfe gegen Gebührenbescheide haben keine aufschiebende Wirkung (§ 80 

Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Gebührenordnung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

 



Gebührentarif der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

Stand: 01.01.2026 

A. Absatzwirtschaft Euro 

1. Fachkundeprüfung nach § 22 Waffengesetz  

1.1 Fachkundeprüfung 420,00 

2. Unterrichtung nach dem Gaststättengesetz  

2.1 in deutscher Sprache 95,00 

2.2 für Fremdsprachler 125,00 

2.3 Gleichwertigkeitsbescheinigung 30,00 

3. Sachkenntnisprüfung nach § 50 Arzneimittelgesetz  

3.1 Sachkenntnisprüfung 120,00 

4. 
Unterrichtungsverfahren für das Bewachungsgewerbe nach  

§ 34 a GewO 
 

4.1 Unterrichtung des Personals 350,00 – 550,00 

5. 
Sachkundeprüfung für das Bewachungsgewerbe nach § 34a 
GewO 

 

5.1 Sachkundeprüfung 180,00 

5.2 Wiederholung einer Teilprüfung 
50 v.H. der 

vollen Gebühr 

5.3 Spezifische Sachkundeprüfung nach § 5e Abs. 2 BewachV 140,00 

B. Außenhandel Euro 

1. Ausstellung eines Carnets ATA / Carnets CPD  

1.1 Ausstellung eines Carnets 90,00 

2. Regulierungsgebühr  

2.1 Regulierungsgebühr für ein ausgestelltes Carnet 75,00 

3. Ausstellen von Ursprungszeugnissen und Bescheinigen von 
Handelsrechnungen sowie Ausstellen von sonstigen dem 
Wirtschaftsverkehr dienenden Bescheinigungen 

 



3.1 Ausstellen von Ursprungszeugnissen und Bescheinigen von 
Handelsrechnungen sowie Ausstellen von sonstigen dem 
Wirtschaftsverkehr dienenden Bescheinigungen außer 3.2 Original 
und erforderliche Durchschriften 

12,00 

3.2 Langzeiterklärung IHK für den nichtpräferenziellen Ursprung 
Original und erforderliche Durchschriften 

30,00 

C.  Berufsbildung* Euro 

1. Berufsausbildung und Umschulung  

1.1 Betreuung und Prüfung eines Ausbildungs- oder 
Umschulungsverhältnisses in einem anerkannten sowie einem 
aufgrund einer besonderen Regelung für Behinderte erlassenem 

 

 - kaufmännischen 319,00 

 - gewerblich-technischen Ausbildungsberuf 426,00 

1.2 Betreuung und Prüfung eines Ausbildungs- oder 
Umschulungsverhältnisses, bei Fortsetzung der Ausbildung oder 
Umschulung entweder in einer aufbauenden Stufe (echte 
Stufenausbildung, § 5 Abs. 2 Nr. 1 BBiG) oder nach Abschluss einer 
vorangehenden Berufsausbildung (unechte Stufenausbildung, § 5 
Abs. 2 Nr. 4 BBiG) 

150,00 

1.3 Abschluss- oder Umschulungsprüfung nach Zulassung in 
besonderen Fällen (§§ 43 Abs. 2, 45 Abs. 2 BBiG) 

 

1.3.1 Mit gestreckter Abschluss- oder Umschulungsprüfung  

1.3.1.1 Teil I 

- kaufmännische Ausbildungsberufe 

- gewerblich-technische Ausbildungsberufe  

 

190,00 

430,00 

1.3.1.2 Teil II 

- kaufmännische Ausbildungsberufe 

- gewerblich-technische Ausbildungsberufe  

 

550,00 

430,00 

1.3.2 Ohne gestreckte Abschluss- oder Umschulungsprüfung 

- kaufmännische Ausbildungsberufe 

- gewerblich-technische Ausbildungsberufe  

 

550,00 

430,00 

1.3.3 Bei freiwilliger Teilnahme an einer nicht vorgeschriebenen 
kaufmännischen oder gewerblich-technischen Zwischenprüfung 
beträgt die Gebühr 

190,00 

1.4 Gebühr bei Anmeldung zur Wiederholung einer Abschluss- oder 
Umschulungsprüfung 

50 v.H. nach 1.1, 
1.2 und 1.3 



1.5 Die Betreuungsgebühr nach 1.1 oder 1.2 entfällt, wenn das 
Ausbildungs- oder Umschulungsverhältnis nicht angetreten oder in 
der Probezeit beendet wird. Bei Auflösung eines Ausbildungs- oder 
Umschulungsverhältnisses vor Anmeldung zur Zwischenprüfung 
oder zu Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung ermäßigt sich die 
Gebühr auf 

50 v.H.  

nach 1.1  

und 1.2 

 

1.5.1 Wechselt der Auszubildende den Ausbildungsbetrieb nach 
Anmeldung zur Zwischenprüfung bzw. zur Abschlussprüfung Teil I, 
ermäßigt sich die Gebühr nach 1.1, 1.2 des Folgebetriebs auf 

50 v.H.  

nach 1.1 und 1.2 

1.6 Die Gebühr ermäßigt sich bei ordnungsgemäßem Rücktritt von 
einer Abschluss- oder Umschulungsprüfung, zu der nach §§ 43 Abs. 
2, 45 Abs. 2 BBiG zugelassen wurde, auf  

50 v.H.  

nach 1.3 

1.7 Gleichstellung/Begutachtung von Prüfungszeugnissen und 
beruflichen Befähigungsnachweisen 

70,00 - 210,00  

1.8 Bestätigung eines oder mehrerer Qualifizierungsbilder nach § 4 der 
BAVBVO 

100,00 – 485,00 

1.9 Befreiung von der Ausbilderprüfung nach § 6 Abs. 3 oder 4 AEVO 40,00 

1.10 Prüfung einer Zusatzqualifikation oder deren Wiederholung 100,00 - 450,00 

1.11 Prüfung von Bildungs-, Qualifizierungs- und Umschulungskonzepten 100,00 - 600,00 

2. Fortbildung  

2.1 Fortbildungsprüfung je Prüfungsteil 150,00 - 
1.100,00 

2.2  Die Gebühr nach 2.1 ermäßigt sich bei Wiederholung eines 
Prüfungsteils auf 

75 v.H. der  

vollen Gebühr 

2.3 Gesonderte Ablegung weiterer Prüfungsbestandteile als Ergänzung 
einer Fortbildungsprüfung, je Bestandteil oder deren Wiederholung 

100,00 - 400,00 

2.4 Schreibtechnische Prüfungen oder deren Wiederholung (Kurzschrift, 
maschinelle Texterstellung, Phonotypie- und Stenotypieprüfung) 

60,00 - 100,00 

2.5 Gebühr bei ordnungsgemäßem Rücktritt von einem Prüfungsteil 
nach 2.1 nach Anmeldung 

150,00 

2.6 Gebühr bei ordnungsgemäßem Rücktritt bei Wiederholung von 
einem Prüfungsteil nach 2.2 nach Anmeldung 

100,00 

2.7 Gebühr bei ordnungsgemäßem Rücktritt von einem Prüfungsteil 
nach 2.3 oder 2.4 nach Anmeldung 

50,00 

3. Ausbilderprüfung nach Ausbildereignungsverordnung oder 
deren Wiederholung 

260,00 



3.1 Schriftlicher Teil der Ausbilderprüfung nach 
Ausbildereignungsverordnung oder dessen Wiederholung 

120,00 

3.2 Praktischer Teil der Ausbilderprüfung nach 
Ausbildereignungsverordnung oder anderer Fortbildungsregelung 
(z.B. bei Befreiung vom schriftlichen Teil) oder dessen 
Wiederholung 

140,00 

3.3 Gebühr bei ordnungsgemäßem Rücktritt von einer Prüfung gemäß 3 
nach Anmeldung 

100,00 

4. Feststellungs- und Ergänzungsverfahren nach BBiG  

4.1 Vorbereitendes Verfahren (alle Feststellungsverfahren) 300,00 

4.2 Storno vor Vorbereitungsgespräch nach 4.1 140,00 

4.3 Feststellungsverfahren § 50 b Abs. 1, einfache Verfahren  1.000,00 

4.4 Storno vor Feststellungsdurchführung nach 4.3 250,00 

4.5 Feststellungsverfahren § 50 b Abs. 4, einfache Verfahren und 
Antrag auf überwiegende Vergleichbarkeit 

900,00 

4.6 Storno vor Feststellungsdurchführung nach 4.5 230,00 

4.7 Feststellungsverfahren § 50 b Abs. 5, § 50 d Abs. 1 Nr. 1, einfache 
Ergänzungsverfahren und nicht überwiegende Teilfeststellung für 
Menschen mit Behinderung 

800,00 

4.8 Storno vor Feststellungsdurchführung nach 4.7 240,00 

4.9 Feststellungsverfahren § 50 b Abs. 1, aufwändige Verfahren  1.600,00 

4.10 Storno vor Feststellungsdurchführung nach 4.9 310,00 

4.11 Feststellungsverfahren § 50 b Abs. 4, aufwändige Verfahren und 
Antrag auf überwiegende Vergleichbarkeit  

1.400,00 

4.12 Storno vor Feststellungsdurchführung nach 4.11 280,00 

4.13 Feststellungsverfahren § 50 b Abs. 5, § 50 d Abs. 1 Nr. 1, 
aufwändige Ergänzungsverfahren und nicht überwiegende 
Teilfeststellung für Menschen mit Behinderung 

1.050,00 

4.14 Storno vor Feststellungsdurchführung nach 4.13 250,00 

* Gebühren enthalten keine Materialkosten. Diese werden ggfs. separat berechnet. 

D.  Verkehrsgewerbe Euro 



1. Fachkundeprüfung  

1.1 nach dem Güterkraftverkehrsgesetz 275,00 

1.2 nach dem Personenbeförderungsgesetz  

1.2.1 für Unternehmen des Taxen- und Mietwagenverkehrs (TM) 255,00 

1.2.2 für Unternehmen des Straßenpersonenverkehrs, ausgenommen des 
Taxen- und Mietwagenverkehrs (O) 

275,00 

2. Fachkundebescheinigung nach dem Güterkraftverkehrs- / 
Personenbeförderungsgesetz (ohne Prüfung) 

 

2.1 Prüfung einer Vortätigkeit 275,00 

2.2 Bestätigung aufgrund eines gleichwertigen Ausbildungsabschlusses 40,00 

2.3 Umschreibung eines beschränkten Fachkundenachweises 40,00 

3. Gefahrgutfahrerschulung und Prüfung nach der 
Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt  
(GGVSEB)/ADR 

 

3.1 Anerkennung von Erst- und Auffrischungsschulungen  

3.1.1 für den ersten Kurs 860,00 

3.1.2 für jeden weiteren Kurs 380,00 

3.2 Wiedererteilung der Anerkennung 50 v.H. der 
vollen Gebühr 

3.3 Modifikation einer Anerkennung 80,00 – 270,00 

3.4 Prüfung der Gefahrgutfahrer 95,00 

3.5 Gebühr für die Prüfungsdurchführung bei Lehrgangsträger vor Ort  160,00 

4. Gefahrgutbeauftragtenschulung nach der 
Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) 

 

4.1 Anerkennung eines Lehrgangs**  

4.1.1 für den ersten Lehrgangsteil 830,00 

4.1.2 für jeden weiteren Lehrgangsteil 360,00 

4.2 Wiedererteilung der Anerkennung** 50 v.H. der 
vollen Gebühr 

4.3 Modifikation einer Anerkennung** 80,00 – 240,00 



5. Gefahrgutbeauftragtenprüfung nach der 
Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) 

 

5.1 Prüfung der Gefahrgutbeauftragten** 200,00 

5.2 Umschreibung eines Schulungsnachweises 60,00 

6. Erwerb der Grundqualifikation der Fahrer im Güterkraft- und 
Personenverkehr: beschleunigte Grundqualifikation  

 

6.1 Regelprüfung 130,00 

6.2 Prüfung Quereinsteiger 120,00 

6.3 Prüfung Umsteiger 120,00 

7. Erwerb der Grundqualifikation der Fahrer im Güterkraft- und 
Personenverkehr: Grundqualifikation 

 

7.1 Theoretische Prüfung  

7.1.1 Regelprüfung 225,00 

7.1.2 Prüfung Quereinsteiger 215,00 

7.1.3 Prüfung Umsteiger 180,00 

7.2 Praktische Prüfung  

7.2.1 Regelprüfung 1.480,00 

7.2.2 Prüfung Quereinsteiger 1.480,00 

7.2.3 Prüfung Umsteiger 1.180,00 

** Die Gebühren beziehen sich auf deutschsprachige Schulungen, Prüfungen und 

sonstige Verfahren. Zusätzliche Auslagen für englischsprachige Schulungen, Prüfungen 

und sonstige Verfahren werden gemäß § 1 Abs. 2 der Gebührenordnung abgerechnet. 

E. Umwelt freibleibend 

F. Versicherungsgewerbe Euro 

1. Erlaubnis für Versicherungsvermittler und Berater   

1.1 Erlaubniserteilung/-versagung 350,00 

1.2 Erlaubnisverfahren nach § 34 d GewO - ermäßigte Gebühr bei 
Statuswechsel gem. § 2 Abs. 3 Gebührenordnung 

60,00 



1.3 Erlaubnisbefreiung/Versagung der Erlaubnisbefreiung 165,00 

1.4 Verfahrensbeendigung vor abschließender Entscheidung über den 
Antrag 

20,00 - 330,00 

1.5 Überprüfung der Erlaubnis- bzw. 
Erlaubnisbefreiungsvoraussetzungen infolge personenbezogener 
Veränderungen nach Erlaubniserteilung oder -befreiung 

105,00 

1.6 Ersatzausstellung Gewerbeerlaubnis 35,00 

1.7 Rücknahme/Widerruf einer Erlaubnis oder Erlaubnisbefreiung 130,00 - 350,00 

1.8 Anfordern eines neuen Nachweises über das Bestehen einer 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung – Versicherungsvermittler 
und Berater 

70,00 

2. Registrierung von Versicherungsvermittlern und Beratern  

2.1 Registrierung 55,00 

2.2 Eintragung/Veränderung der (beabsichtigten) Betätigung in anderem 
EU- oder EWR-Staat (pro Staat) und Änderungen der Registerdaten, 
soweit für die IHK eine Pflicht zur Weiterleitung der Information 
besteht 

25,00 

2.3 Schriftliche Auskünfte aus dem Register 20,00 

3. Sachkundeprüfung für Versicherungsvermittler und Berater  

3.1 Sachkundeprüfung (schriftlich und mündlich) 370,00 

3.2 Sachkundeprüfung (schriftlich) 260,00  

3.3 Wiederholung mündliche Prüfung 50 v.H. der  

Gebühr  

3.4 Spezifische Sachkundeprüfung nach § 4a Abs. 2 VersVermV 280,00 

4. Prüfung nach § 23 VersVermV 100,00 - 400,00 

5. Weiterbildungsverpflichtung  

5.1 Überprüfung der Weiterbildungsverpflichtung je Person 60,00 

5.2 Anordnung zur Einreichung der Anlage 4 zur VersVermV 60,00 

5.3 Anordnung zur Einreichung von Einzelnachweisen 60,00 

G. Sachverständigenwesen Euro 



 Öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen und 
sonstigen Personen gemäß § 36 Gewerbeordnung / § 7 Gesetz über 
die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg. 

 

1. Öffentliche Bestellung und Antragsbearbeitung   

1.1 Bearbeitung eines Antrags auf öffentliche Bestellung  880,00 

1.2 Öffentliche Bestellung und Vereidigung 330,00 

2. Bearbeitung eines Antrags auf Erweiterung des 
Bestellungstenors 

610,00 

3. Bearbeitung eines Antrags auf erneute öffentliche Bestellung 490,00 

4. Ablehnung eines Antrags, Rücknahme oder Widerruf einer 
Bestellung 

560,00 

H. Finanzanlagenvermittler / Honorar-
Finanzanlagenberater 

Euro 

1.1 Sachkundeprüfung Finanzanlagenvermittler/ Honorar-
Finanzanlagenberater (schriftlicher und praktischer Teil) 

 

1.1.1 in einer Sparte 310,00 

1.1.2 in zwei Sparten 360,00 

1.1.3 in drei Sparten 410,00 

1.2 Sachkundeprüfung Finanzanlagenvermittler/ Honorar-
Finanzanlagenberater (schriftlicher Teil) 

 

1.2.1 in einer Sparte 170,00 

1.2.2 in zwei Sparten 220,00 

1.2.3 in drei Sparten 270,00 

1.3 Spezifische Sachkundeprüfung 140,00 - 340,00 

2. Wiederholung praktische Prüfung 170,00  

3. Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO / § 34 h GewO  

3.1 Erlaubniserteilung/-versagung 350,00 

3.2 Erweiterung/Reduzierung der bestehenden Erlaubnis gem. § 34 f 
GewO / 34 h GewO um eine oder mehrere Kategorien 

55,00 - 280,00 

3.3 Ersatzausstellung Gewerbeerlaubnis 35,00 



3.4 Rücknahme/Widerruf einer Erlaubnis 130,00 - 350,00 

3.5.1 Anforderung des Prüfberichts bzw. einer Negativerklärung gem. § 24 
Abs. 1 FinVermV  

75,00 

3.5.2 Prüfung jährlicher Prüfberichte gem. § 24 Abs. 1 FinVermV  65,00 

3.6 Prüfung nach § 24 Abs. 2 FinVermV 100,00 - 400,00 

3.7 Verfahrensbeendigung vor abschließender Entscheidung über den 
Antrag 

20,00 - 330,00 

3.8 Überprüfung Erlaubnisvoraussetzungen infolge personenbezogener 
Änderungen 

105,00 

3.9 Durchführung des Erlaubnisverfahrens nach § 34 h GewO unter 
Vorlage der bisherigen Erlaubnis nach § 34 f GewO 

60,00 

3.10 Anfordern eines neuen Nachweises über das Bestehen einer 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung – 
Finanzanlagenvermittler 

70,00 

4. Registrierung von Finanzanlagenvermittlern und Honorar-
Finanzanlagenberatern 

 

4.1 Registrierung 55,00 

4.2 Registrierung von beschäftigten Personen (je Person) 25,00 

4.3 Schriftliche Auskünfte aus dem Register 20,00 

I. Immobiliardarlehensvermittler Euro 

1. Sachkundeprüfung   

1.1 Sachkundeprüfung (schriftlich und mündlich) 340,00 

1.2 Sachkundeprüfung nur schriftlicher Teil 185,00 

1.3 Wiederholung praktischer Prüfungsteil 50 v. H. der  

vollen Gebühr  

1.4 Spezifische Sachkundeprüfung bei Anerkennung im Ausland 

erworbener Kenntnisse 

270,00 

2. Erlaubnis   

2.1 Erlaubniserteilung/-versagung 350,00 

2.2 Ersatzausstellung Gewerbeerlaubnis 35,00 

2.3 Rücknahme/Widerruf einer Erlaubnis 130,00 - 350,00 



2.4 Verfahrensbeendigung vor abschließender Entscheidung über den 

Antrag 

20,00 - 330,00 

2.5 Überprüfung der Erlaubnisvoraussetzungen infolge 

personenbezogener Änderungen 

105,00 

2.6 Anfordern eines neuen Nachweises über das Bestehen einer 

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung – 

Immobiliardarlehensvermittler 

70,00 

3. Registrierung   

3.1 Registrierung 55,00 

3.2 Registrierung von beschäftigten Personen (je Person) 25,00 

3.3 Eintragung/Veränderung der (beabsichtigten) Betätigung in 

anderem EU- oder EWR-Staat (pro Staat) und Änderungen der 

Registerdaten, soweit für die IHK eine Pflicht zur Weiterleitung der 

Information besteht 

25,00 

3.4 Schriftliche Auskünfte aus dem Register 20,00 

J. Eintragung amtliches Verzeichnis präqualifizierter 
Unternehmen 

Euro 

1. Eintragung amtliches Verzeichnis  

1.1 Eintragung mit positivem Bescheid 90,00 

1.2 Keine Eintragung (negativer Bescheid) 50 v. H. der 
vollen Gebühr 

K.  Sonstige Gebühren Euro 

1. Ersatzausfertigung eines Prüfungsdokuments, einer Belehrungs- 
oder Anerkennungsbescheinigung sowie sonstiger Bescheinigungen 

5,00 - 50,00 

2. Zurückweisung eines Rechtsbehelfs  25,00 - 400,00 

3. Zweite Anmahnung einer Gebührenschuld bis 30,00 

4. Anordnung einer nachträglichen Auflage zu einem bestehenden 
Verwaltungsakt  

120,00 - 340,00 

5. Anordnung eines Beschäftigungsverbotes 120,00 - 340,00 

6. Anordnung von Einzelauskünften / Auskunftsverlangen nach § 29 
GewO 

120,00 - 340,00 



7. Anordnung einer Ausübungsverhinderung nach § 15 Abs. 2 GewO 120,00 - 340,00 

8. Zwangsgeldfestsetzung in gewerberechtlichen Verfahren 90,00 

9. Ordnungsgemäßer Rücktritt von Sach- und Fachkundeprüfung oder 
Unterrichtung bis 14 Tage vor dem Termin oder bei Nachweis von 
Krankheit 

65,00 

L. Erlaubnisverfahren nach § 34c GewO Euro 

1. Erlaubniserteilung nach § 34c GewO   

1.1 Erlaubniserteilung/-versagung, eine Erlaubniskategorie 315,00 

1.1.1 Erlaubniserteilung/-versagung, zwei Erlaubniskategorien 330,00 

1.1.2 Erlaubniserteilung/-versagung, drei Erlaubniskategorien 345,00 

1.1.3 Erlaubniserteilung/-versagung, vier Erlaubniskategorien 360,00 

1.2 Erweiterung/Reduzierung der bestehenden Erlaubnis gem. § 34 c 
GewO um eine oder mehrere Kategorien 

55,00 - 330,00 

1.3 Ersatzausstellung Gewerbeerlaubnis 35,00 

1.4 Rücknahme/Widerruf einer Erlaubnis 130,00 - 350,00 

1.5 Verfahrensbeendigung vor abschließender Entscheidung über den 
Antrag 

20,00 - 330,00 

1.6 Überprüfung der Erlaubnisvoraussetzungen infolge 
personenbezogener Änderungen 

105,00 

1.7 Anforderung des Prüfberichts bzw. einer Negativerklärung gem. § 16 
Abs. 1 MaBV 

75,00 

1.8 Prüfung jährlicher Prüfberichte gem. § 16 Abs. 1 MaBV 65,00 

1.9 Prüfung gem. § 16 Abs. 2 MaBV 100,00 - 400,00 

1.10 Anfordern eines neuen Nachweises über das Bestehen einer 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung – 
Wohnimmobilienverwalter 

70,00 

2. Weiterbildungsverpflichtung  

2.1 Überprüfung der Weiterbildungsverpflichtung je Person 60,00 

2.2 Anordnung zur Einreichung der Anlage 3 zur MaBV 60,00 

2.3 Anordnung zur Einreichung von Einzelnachweisen 60,00 



3. Immo WEG  

3.1 Prüfung zum zertifizierten Verwalter nach § 26a WEG 250,00 

3.2 Wiederholung des mündlichen Prüfungsteils nach § 26a WEG 150,00 

M. Erlaubnisverfahren nach § 34k GewO Euro 

1. Erlaubniserteilung nach § 34k GewO  

1.1 Erlaubniserteilung/-versagung 350,00 

1.2 Ersatzausstellung Gewerbeerlaubnis 35,00 

1.3 Rücknahme/Widerruf einer Erlaubnis 130,00 – 350,00 

1.4 Verfahrensbeendigung vor abschließender Entscheidung über den 
Antrag 

20,00 – 330,00 

1.5 Überprüfung der Erlaubnisvoraussetzungen infolge 
personenbezogener Änderungen 

105,00 

1.6 Durchführung des Erlaubnisverfahrens im vereinfachten Verfahren 
nach § 162 Abs. 2 GewO 

60,00 

2. Registrierung von Darlehensvermittlern und Honorar-
Darlehensberatern 

 

2.1 Registrierung 55,00 

2.2 Registrierung von beschäftigten Personen (je Person) 25,00 

2.3 Schriftliche Auskünfte aus dem Register 20,00 

3. Weiterbildungsverpflichtung, § 34k GewO  

3.1 Überprüfung der Weiterbildungsverpflichtung je Person 60,00 

3.2 Anordnung zur Einreichung der Anlage 4 zur DarlVermV 60,00 

3.3 Anordnung zur Einreichung von Einzelnachweisen 60,00 

4. Sachkundeprüfung  

4.1 Sachkundeprüfung (schriftlich und mündlich) 340,00 

4.2 Sachkundeprüfung nur schriftlicher Teil 185,00 

4.3 Wiederholung praktischer Prüfungsteil       50 v.H. der 
vollen Gebühr 

 



Anlage 1 zum Gebührentarif 

C.   Berufsbildung 

1. Berufsausbildung und Umschulung 

1.1 Betreuung und Prüfung eines Ausbildungs- oder Umschulungsverhältnisses in einem 
anerkannten sowie einem aufgrund einer besonderen Regelung für Behinderte 
erlassenem kaufmännischen oder gewerblich-technischen Ausbildungsberuf. 

Zeitraum  Gebühren in Euro 

01.01.2022 – 31.12.2023 kaufmännisch  264,00 

01.01.2022 – 31.12.2023 gewerblich-technisch 352,00 

01.01.2024 – 31.12.2025 kaufmännisch  290,00 

01.01.2024 – 31.12.2025 gewerblich-technisch 387,00 

01.01.2026 – 31.12.2027 kaufmännisch 319,00 

01.01.2026 – 31.12.2027 gewerblich-technisch 426,00 

01.01.2028 – 31.12.2029 kaufmännisch 350,00 

01.01.2028 – 31.12.2029 gewerblich-technisch 468,00 

01.01.2030 – 31.12.2031 kaufmännisch 385,00 

01.01.2030 – 31.12.2031 gewerblich-technisch 515,00 

 

Artikel 2 

Der neue Gebührentarif gem. Artikel 1 tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Artikel 3 

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührenordnung und des neuen Gebührentarifs 
aus Artikel 1 zum 01.01.2026 treten die bis dahin geltende Gebührenordnung und 
der bis dahin geltende Gebührentarif außer Kraft. 

 

Ausgefertigt: Stuttgart, den 12.12.2025 

 

Claus Paal       Dr. Susanne Herre 

Präsident       Hauptgeschäftsführerin 



 

Die Rechtsvorschriften (Gebührenordnung und Gebührentarif) wurden am 
15.12.2025 vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-
Württemberg genehmigt, Az. WM42-42-366/119. 

 

 


